
 

Geldwäschegesetz (GwG):  

Bestellung eines Geldwäschebeauftragten – 

Anordnung der Steuerberaterkammer Brandenburg nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG 

 

Die Steuerberaterkammer Brandenburg trifft aufgrund der Befugnis gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 

GwG folgende Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten: 

 

Steuerberater und Steuerbevollmächtigte1, die in eigener Praxis tätig sind, haben einen Geld-

wäschebeauftragten, der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, die für die Auf-

klärung, Verhütung und Beseitigung von Gefahren zuständigen Behörden, die Zentralstelle 

für Finanztransaktionsuntersuchungen und die zuständige Steuerberaterkammer als Auf-

sichtsbehörde ist, sowie einen Stellvertreter zu bestellen, wenn in der eigenen Praxis mehr als 

insgesamt 30 Berufsangehörige oder Angehörige von Berufen gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 StBerG tätig sind. Die Bestellung des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters 

oder ihre Entpflichtung sind der Steuerberaterkammer Brandenburg vorab anzuzeigen. 

 

Entsprechendes gilt für Steuerberater, die ihren Beruf in Gesellschaften bürgerlichen Rechts 

(Sozietäten) gemeinsam ausüben oder die in einer Partnerschaftsgesellschaft, die nicht als Be-

rufsausübungsgesellschaft anerkannt ist, tätig sind. Gleiches gilt für Steuerberater im Falle ei-

ner Kundmachung einer Sozietät, auch wenn die Voraussetzungen nach §§ 49 ff. StBerG 

nicht vorliegen, und im Falle der Kundmachung einer Partnerschaftsgesellschaft, auch wenn 

die Voraussetzungen nach § 1 PartGG nicht gegeben sind (Scheinsozietät oder Scheinpartner-

schaft). 

 

Entsprechendes gilt für anerkannte Berufsausübungsgesellschaften, mit dem Unterschied, 

dass die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten die Berufsausübungsgesell-

schaft und nicht die natürlichen Personen des Berufsstandes trifft, die ihre berufliche Tätigkeit 

als Angestellte der Gesellschaft ausüben (§ 6 Abs. 3 GwG i. V. m. § 6 Abs. 1 GwG). 

 

Diese Anordnung wird im Internet unter www.stbk-brandenburg.de/Amtliche Bekanntma-

chungen bekannt gemacht und wird gemäß §§ 41 Abs. 4 Satz 3, 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 

zwei Wochen nach Bekanntmachung wirksam. Die Anordnung vom 13.09.2017 (veröffent-

licht im Internet unter www.stbk-brandenburg.de/Amtliche Bekanntmachungen) wird aufge-

hoben. 

                                                           

Im Folgenden wird für beide Berufe einheitlich die Bezeichnung „Steuerberater“ verwendet. 



  

 

Die vorstehende Anordnung wird hiermit ausgefertigt und verkündet. 

 

 

Potsdam, 15. Juni 2022 

 

 

 

gez. Meier 

Präsident (StBK Brandenburg) 



  

 

ERLÄUTERUNGEN: 

 

 

Steuerberater sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestel-

len. Die Steuerberaterkammer als zuständige Aufsichtsbehörde kann nach § 7 Abs. 3 Satz 1 

GwG allerdings anordnen, dass Steuerberater einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen ha-

ben, wenn sie dies für angemessen erachtet. 

 

Die Steuerberaterkammer Brandenburg macht hiermit von dieser Anordnungsbefugnis Ge-

brauch. Steuerberater, die in beruflichen Einheiten tätig sind, die mehr als insgesamt 30 Be-

rufsangehörige oder Angehörige von Berufen gemäß § 50 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 StBerG um-

fassen, sind verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. Dies gilt unabhängig 

davon, in welcher Funktion oder Stellung die Berufsträger dort tätig sind. Absatz 2 Satz 2 der 

Anordnung bezieht auch die sogenannte „Scheinsozietät“ und sogenannte „Scheinpartner-

schaftsgesellschaft“ mit ein.  

 

Grund für die Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten bei Tätigkeit in be-

ruflichen Einheiten mit einer „Gesamtkopfzahl“ von mehr als 30 Berufsträgern und von Be-

rufsgesellschaften mit einer entsprechenden Größe ist, dass in Einheiten dieser Größe die Ge-

fahr von Informationsverlusten und -defiziten aufgrund einer arbeitsteiligen und zergliederten 

Unternehmensstruktur und der Anonymisierung innerbetrieblicher Prozesse, die Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung erleichtert, in erhöhtem Maße besteht. Bei größeren Einheiten 

besteht daher aufgrund des erhöhten Risikos ein besonderes Bedürfnis für die Bestellung ei-

nes Geldwäschebeauftragten, der als Ansprechpartner für die Mitarbeiter sowie für die zu-

ständigen Behörden zur Verfügung steht und für die Implementierung und Überwachung der 

Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorschriften in der Praxis zuständig ist. 

 

Diese Anordnung beruht auf einer Abstimmung zwischen der Bundessteuerberaterkammer, 

der Wirtschaftsprüferkammer und der Bundesrechtsanwaltskammer. Die Schaffung einheitli-

cher Maßstäbe ist vor dem Hintergrund der Bündelung mehrfacher Berufsqualifikationen in 

einer natürlichen Person, der interprofessionellen Zusammenarbeit in Berufsausübungsgesell-

schaften sowie der Mehrfachanerkennung von Berufsausübungsgesellschaften von besonderer 

Bedeutung. Auch der Ansatz, für die Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftrag-



  

ten an die Anzahl der in der jeweiligen Einheit tätigen Berufsträger aller Berufe im Sinne des 

§ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 StBerG anzuknüpfen, trägt dem Rechnung. Zudem bedeutet 

diese „Gesamtlösung“ gegenüber dem auch denkbaren Weg, getrennt nach den einzelnen Be-

rufen vorzugehen, einen geringeren Aufwand für die Berufsangehörigen aller beteiligten Be-

rufsstände, da für die Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten gleichmäßige An-

forderungen bestehen.  

 

Die Anordnung wird im Internet unter www.stbk-brandenburg.de/Amtliche Bekanntma-

chungen bekannt gemacht. Sie wird gemäß §§ 41 Abs. 4 Satz 3, 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 

zwei Wochen nach der Bekanntmachung wirksam.  


